
Sportversicherung - reicht das?
Düsseldorf, 09.08.2012

Für den normalen Vereinsbetrieb ist die Sportversicherung eine sehr gute
Absicherung für Verein, Mitarbeiter und Mitglied. Allerdings sollte man
bedenken, dass die Sportversicherung nur den pauschalen
Versicherungsbedarf abdecken kann. Den Individualbedarf muss jeder für sich
feststellen und absichern. Dazu gehören Vereinsgebäude- und
Inhaltsversicherungen, Elektronikversicherungen (wenn EDV im größeren
Umhang vorhanden ist) sowie Betriebsversicherungen für vereinseigene
Gesellschaften (beispielsweise eine GmbH für die Vermarktung des Vereins).
Ähnliches gilt auch für die handelnden Personen. Individueller
Versicherungsbedarf, weil die Versicherungssummen der Sportversicherung
nicht der persönlichen Absicherung entsprechen, muss über
Zusatzversicherungen gedeckt werden. Allerdings sollte man laut Auskunft der
ARAG Experten beachten, dass dieser Individualbedarf ja nicht nur für die
Betätigung im Verein gilt, sondern für den ganzen Tag, beruflich oder privat. 
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